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Allgemeine Steuerzahlungstermine im Februar 2024 

Fälligkeit  Ende der 
Schonfrist 

Mo. 12.02. Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag Do. 15.02. 

Mo. 12.02. Umsatzsteuer Do. 15.02. 

Mo. 12.02. Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung Do. 15.02. 

Do. 15.02. Gewerbesteuer Mo. 19.02. 

Do. 15.02. Grundsteuer Mo. 19.02. 

Di. 27.02. Sozialversicherung  

 
Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der 
Finanzbehörde. 
Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht 
werden. 
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1. Kein Vorsteuerabzug einer geschäftsleitenden Holding 
Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs besteht der Vorsteuerabzug einer Holding nicht für 
Eingangsleistungen, die sie als Gesellschafterbeitrag in die Tochtergesellschaften einlegt 
(unentgeltlicher Gesellschafterbeitrag). Ein Recht zum Vorsteuerabzug setzt stattdessen voraus, dass die 
bezogenen Eingangsleistungen in direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit eigenen 
(steuerpflichtigen) Ausgangsumsätzen oder mit der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit der Holding-
gesellschaft stehen.  
Der Bundesfinanzhof folgte dieser Auffassung in seiner Folgeentscheidung.  

 
Hinweis 
Als Folge der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs gilt folgendes: 
Einer Holdinggesellschaft ist der Vorsteuerabzug für Eingangsleistungen zu versagen, wenn: 
Ø nicht in einem direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit von der Holding erbrachten 

steuerpflichtigen Dienstleistungen, sondern mit von ihr als Gesellschafterbeitrag geschuldeten 
unentgeltlichen Dienstleistungen stehen, 

Ø nicht in direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit den eigenen Umsätzen der Holding, 
sondern mit den Umsätzen Dritter (der Tochtergesellschaften) stehen, 

Ø in den Preis der an die Tochtergesellschaften erbrachten steuerpflichtigen Umsätze keinen Eingang 
finden und 

Ø nicht zu den allg. Kostenelementen der eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit der Holding gehören. 
 
 
 

2. Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen als haushaltsnahe Dienstleistung 
absetzbar 

Hausbesitzer sind in vielen Städten und Gemeinden verpflichtet, den Gehsteig im Winter schnee- und 
eisfrei zu halten. Bisher lehnte die Finanzverwaltung Steuerbegünstigungen für Winterdienst- bzw. 
Schneeräumkosten betreffend öffentliche Gehwege mit der Begründung ab, dass die Dienstleistungen 
nicht auf dem Privatgrundstück ausgeführt werden. Diese Auffassung widerspricht der höchst-
richterlichen Rechtsprechung. 
Mit BMF-Schreiben vom 01.09.2021 hat die Finanzverwaltung einer Geltendmachung von Steuer-
ermäßigungen für Aufwendungen eines Steuerpflichtigen entsprochen, die für den Winterdienst auf 
öffentlichen Gehwegen entstehen. Begünstigt sind sowohl die Straßenreinigung als auch der 
Winterdienst auf Gehwegen als haushaltsnahe Dienstleistung. Als allgemeine Voraussetzung gilt auch 
hier, dass die Dienstleistung mit denen einer Hilfe im Haushalt vergleichbar ist. Weiterhin nicht als 
haushaltsnahe Dienstleistung sieht die Finanzverwaltung Schneeräumkosten für Fahrbahnen an, die an 
das Grundstück grenzen.  
Dass heißt, für Dienstleistungen in einem Privathaushalt erhalten Steuerpflichtige auf Antrag eine 
Steuerermäßigung i. H. von 20 %, höchstens 4.000 Euro, pro Kalenderjahr für ihre Aufwendungen. Dieser 
Ermäßigungsbetrag wird gem. § 35a EStG direkt von der zu zahlenden Einkommensteuer abgezogen. 
Jedoch müssen Materialkosten für das Streugut selbst getragen werden, absetzbar sind nur Arbeits-, 
Maschinen- und Fahrtkosten. Damit das Finanzamt die Kosten anerkennt, müssen die einzelnen Posten 
auf der Rechnung gesondert ausgewiesen werden.  
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Die Steuerermäßigungen können im jeweiligen Jahr der Zahlung geltend gemacht werden. Weitere 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Steuerermäßigung sind, dass die Zahlung unbar erfolgt 
und die unbare Zahlung anhand von Überweisungsbelegen nachgewiesen wird. 

 

3. Nachweis eines Haupthausstands bei einer doppelten Haushaltsführung 
Eine aus beruflichem Anlass begründete doppelte Haushaltsführung kann auch dann vorliegen, wenn 
ein Steuerpflichtiger seinen bisherigen Haupthausstand aus privaten Gründen vom Beschäftigungsort 
wegverlegt und daraufhin in der dort beibehaltenen Wohnung einen Zweithaushalt begründet, um von 
dort seiner bisherigen Beschäftigung nachzugehen. Dies entschied das Finanzgericht Köln. 
Das Gericht führt hierzu u. a. weiter aus: Der Lebensmittelpunkt des Steuerpflichtigen muss sich in der 
Wohnung befinden, in welchem der Haupthaushalt geführt wird, wobei sich der Steuerpflichtige im 
Wesentlichen nur unterbrochen durch die arbeits- und urlaubsbedingte Abwesenheit dort aufhält. Ob 
die außerhalb des Beschäftigungsorts liegende Wohnung des Arbeitnehmers dessen Lebensmittelpunkt 
bildet, ist anhand einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls festzustellen. Bei einem 
verheirateten Arbeitnehmer liegt der Lebensmittelpunkt grundsätzlich an dem Ort, an welchem auch 
der Ehegatte wohnt. 

 

4. Arbeitnehmer müssen in ihrer Freizeit Dienstplananweisungen für den Folgetag 
zur Kenntnis nehmen 

Arbeitnehmern ist das Lesen einer SMS von ihrem Arbeitgeber über den Beginn ihrer zuvor eingeteilten 
Arbeitsschicht in ihrer Freizeit zuzumuten. Legt eine Betriebsvereinbarung fest, dass Springerdienste 
eines Notfallsanitäters vom Arbeitgeber einen Tag zuvor zu einem bestimmten Zeitpunkt angewiesen 
werden, darf der Beschäftigte eine solche SMS nicht ignorieren. Dies entschied das Bundesarbeits-
gericht. 
Im konkreten Fall klagte ein Notfallsanitäter gegen seine Arbeitgeberin. Diese hatte ihn in zwei Fällen 
telefonisch und per SMS und in einem Fall auch per E-Mail nicht erreicht, um ihm mitzuteilen, dass der 
Dienstplan geändert worden war und er früher erscheinen solle. Der Notfallsanitäter nahm die 
Nachrichten nicht zur Kenntnis und kam deshalb erst zum ursprünglich geplanten Dienstbeginn. Die 
Arbeitgeberin wertete das angeblich zu späte Auftauchen jedoch als unentschuldigtes Fehlen und kürzte 
ihm eine Gutschrift in seinem Arbeitszeitkonto und erteilte ihm zunächst eine Ermahnung und dann eine 
Abmahnung. 

 

5. Nicht ausgezahlte Energiepreispauschale beim Finanzgericht einklagen  

Für Klagen betreffend die für 2022 auszuzahlende Energiepreispauschale sind die Finanzgerichte 
zuständig. Allerdings muss das Finanzamt und nicht der Arbeitgeber verklagt werden. So entschied das 
Finanzgericht Münster.  
Der Antragsteller hatte seinen Arbeitgeber beim Finanzgericht Münster auf Auszahlung der 
Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro verklagt und für das Klageverfahren Prozesskostenhilfe 
beantragt. 
Das Gericht hat diesen Antrag abgelehnt. Für eine Inanspruchnahme des Arbeitgebers besteht kein 
Rechts-schutzinteresse, weil er nicht Schuldner der Energiepreispauschale ist. Mit der Auszahlung dieser 
Pauschale erfüllen Arbeitgeber keine Lohnansprüche ihrer Arbeitnehmer, sondern fungierten als 
Zahlstelle des Staates. Bei der Energiepreispauschale handelt es sich um eine Steuervergütung, die 
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gegenüber dem Finanzamt durch Abgabe einer Einkommensteuererklärung geltend zu machen ist. Eine 
Umdeutung des Klagebegehrens dahingehend, dass das Finanzamt Beklagter sein soll, ist angesichts 
der eindeutigen Bezeichnung des Arbeitgebers nicht möglich. Eine solche Klage wäre auch mangels 
Durchführung eines Vorverfahrens nicht zulässig. 

 

6. Bürokratieentlastungsgesetz IV (BEG IV) 
Am 11.01.2024 ist der Referentenentwurf für das bereits im Koalitionsvertrag angekündigte 
Bürokratieentlastungsgesetz IV (BEG IV) veröffentlicht worden. Der Entwurf enthält mit Blick auf die 
Wirtschaft im Wesentlichen Entlastungen, die sich auf drei Maßnahmen zurückführen lassen: 
Ø Verkürzung der Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege im Handels- und Steuerrecht von zehn 

auf acht Jahre (z. B. Rechnungskopien, Kontoauszüge und Lohn- und Gehaltslisten). 
Ø Aufhebung von Schriftformerfordernissen oder deren Herabstufung auf die Textform nach § 126b 

BGB (bspw. keine Schriftformerfordernis für Gewerberaum-Mietverträge). 
Ø Für deutsche Staatsangehörige besteht zukünftig keine Hotelmeldepflicht mehr. 
Die Wirtschaft soll in einem Umfang von 680 Mio. Euro jährlich entlastet werden. Allein 595 Mio. Euro 
dieser Entlastung resultieren aus den verkürzten Aufbewahrungsfristen. Gleichzeitig spricht die 
Bundesregierung das Risiko eines Steuerausfalls von jährlich 200 Mio. Euro an, da ohne Buchungsbelege 
ein Hinterziehungstatbestand nach neun bzw. zehn Jahren nicht mehr erfolgreich nachgewiesen werden 
könnte.  
Aus inhaltlicher Sicht und mit Blick auf die erwartete monetäre Entlastung bleibt der Entwurf hinter den 
Erwartungen zurück. So greift das BEG IV die geplante Einführung einer Vollmachtsdatenbank für das 
Sozialversicherungsrecht nicht auf. Dieses Thema könnte noch im Rahmen des jetzt anlaufenden 
Gesetzgebungsverfahrens aufgegriffen werden. Parallel zum BEG IV stehen weitere Gesetzgebungs-
verfahren auf der Agenda, die auf die bürokratische Entlastung von Bürgern und Wirtschaft abzielen 
(Wachstumschancengesetz sowie die vorgezogene Anwendung der angehobenen Schwellenwerte zur 
Bestimmung der Größenklassen für haftungsbeschränkte Unternehmen auf das Geschäftsjahr 2023). 


